
BAUSPARVERTRÄGE IM TREND

Warum das Bausparen momentan ein Comeback erlebt
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Bausparverträge im Trend
Warum das Bausparen momentan ein Comeback erlebt
von Stefanie Hutschenreuter

Die aktuellen Geschäftsberichte der 
deutschen Bausparkassen verzeich-
nen bei ihrem Neugeschäft rekord-
verdächtige Zuwächse. So schloss 
Wüstenrot im ersten Halbjahr 2022 
rund 40 Prozent mehr neue Bauspar-
verträge gegenüber dem Vorjahr ab. 
Ähnlich wuchs auch das Neugeschäft 
der Debeka Bausparkasse bei einer 
gleichzeitigen Erhöhung des insge-
samt vermittelten Bausparvolumens 
um bemerkenswerte 98,9 Prozent. 
Mit 43 Prozent können aber auch 
die Landesbausparkassen (LBS) ein 
starkes Bausparsummen-Plus für den 
gleichen Zeitraum verzeichnen.

Finanzexperten sehen die Zinswende 
als Hauptgrund für diesen Bauspar-
Boom. Denn dümpelten die durch-
schnittlichen Hypothekenzinsen lange 
Zeit auf historischen Tiefstständen, stie-
gen sie 2022 für Immobiliendarlehen 
mit zehnjähriger Zinsfestschreibung 
von rund einem Prozent zu Jahresbe-
ginn auf über vier Prozent im Herbst an. 
Marktbeobachter erwarten zudem, dass 
die Bauzinsen noch weiter anziehen 
werden, insbesondere auch vor dem 
Hintergrund, dass die Europäische Zen-
tralbank (EZB) am 27. Oktober 2022 den 
Leitzins um weitere 0,75 Prozentpunkte 
auf 2,00 Prozent angehoben hat.

Bauspardarlehen gibt es hingegen noch 
mit günstigeren Zinsen, denn deren 
Zinsentwicklung ist deutlich träger 
als die der Banken. Aktuell liegen die 
Darlehenszinsen je nach Bauspartarif 
zwischen etwa 1,3 und 2,9 Prozent. Kein 
Wunder, dass Bausparverträge momen-
tan eine wahre Renaissance erleben. 
Denn mit einem Bausparvertrag lassen 
sich die günstigen Zinsen für später 
sichern – etwa für den Zeitpunkt, wenn 
die Anschlussfinanzierung ansteht 
oder auch wenn in ein paar Jahren eine 
größere Sanierung der Immobilie ge-
plant ist. 

https://www.biallo.de/bibliothek
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Das Bausparen hat eine lange Tradition. 
Bereits um 1775 entstand im englischen 
Birmingham die erste Bausparkasse. In 
Deutschland gründete Pastor von Bo-
delschwingh 1885 in Bielefeld die erste 
Bausparkasse, die Bausparkasse für 
Jedermann. Doch erst nach dem Ersten 
Weltkrieg setzte sich der Bausparge-
danke hierzulande so richtig durch und 
es entstanden moderne Bausparkassen 
wie die Bausparkasse Wüstenrot oder 
die BHW Bausparkasse.

Heute hat in Deutschland fast jeder 
zweite Haushalt mindestens einen 
Bausparvertrag. Ende 2021 gab es 
insgesamt 18 Bausparkassen, zehn 
private Institute und acht Landesbau-
sparkassen. Alle vereint eine Idee: Ein 
Zusammenschluss von bauwilligen 
Sparerinnen und Sparern führt schneller 
zum Ziel, als wenn jeder allein für sich 
auf Wohneigentum sparen würde.

Das Bausparkollektiv als 
Grundgedanke
Bausparen funktioniert also nach dem 
Kollektivprinzip: Viele Bausparerinnen 
und Bausparer zahlen in einen gemein-
samen Topf Geld ein. Aus diesem Gut-
haben-Topf erhalten andere Mitglieder 
des Bausparkollektivs, die schon einige 
Zeit eingezahlt haben, von der Bauspar-
kasse ein zinsgünstiges Darlehen für die 
Finanzierung einer Immobilie oder einer 
Sanierung. Sie zahlen dann wiederum 
jeweils die Tilgung ihres Darlehens zu-
rück in den Bauspartopf und es entsteht 
ein Kreislauf.

Idee und Prinzip des Bausparens

Bildquelle: wikipedia.de
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Ein Bausparvertrag kombiniert immer 
einen Sparvertrag mit einem Immobi-
liendarlehen. Man spart bereits lange 
vor dem eigentlichen Immobilienkauf 
oder Hausbau Guthaben an und legt 
so rechtzeitig den Grundstein für den 
künftigen Erwerb von Immobilieneigen-
tum. Ist ein bestimmter Anteil Eigenka-
pital aufgebaut, wird das Darlehen von 
der Bausparkasse ausgezahlt.

Wohnwirtschaftliche Verwendung ist 
Pflicht
Der Zweck eines Bausparvertrags ist 
wohnwirtschaftlicher Art. Das heißt, das 
Bauspardarlehen muss zur Finanzierung 
wohnwirtschaftlicher Maßnahmen ein-
gesetzt werden. Dazu gehören:

• der Bau oder Kauf von Wohnimmo-
bilien 

• der Erwerb von Bauland und Erb-
baurechten an Bauland zum Bau 
von vorwiegend zu Wohnzwecken 
dienenden Gebäuden 

• der Erwerb von Wohnrechten, etwa 
bei einem Einkauf in ein Altenheim 

Wie funktioniert ein Bausparvertrag?

• die Zahlung von Erschließungsbei-
trägen oder Kaufnebenkosten für 
Wohngebäude 

• die Renovierung und Modernisie-
rung von Wohnimmobilien 

• die Finanzierung von Einbaumöbeln 
wie zum Beispiel einer Küche 

• die Ablösung anderer wohnwirt-
schaftlicher Darlehen 

• das Auszahlen von Miterben von 
Wohneigentum.

In der Regel verlangt die Bausparkasse 
einen Nachweis über die wohnwirt-
schaftliche Verwendung des Darlehens. 

https://www.biallo.de/newsletters/
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Die drei Phasen des Bausparens
Die klassische Form des Bausparens 
besteht aus drei zeitlich aufeinanderfol-
genden Phasen: der Ansparphase, der 
Zuteilungsphase und der Darlehens-
phase.

Ansparphase: Das Guthaben auf-
bauen
Gleich nach Abschluss des Bausparver-
trags beginnt die sogenannte Anspar-
phase. Der Bausparkassenkunde spart 
Eigenkapital an, indem er monatlich 
einen vorab bestimmten Regelsparbei-
trag in den Vertrag einzahlt. Die Phase 
dauert so lange, bis das vereinbarte 
Mindestsparguthaben erreicht ist. Je 

nach gewähltem Tarif liegt 
die Höhe des Mindest-
sparguthabens zwischen 
30 und 50 Prozent der 
Bausparsumme. Es kann 
auch mit unregelmäßigen 
Beträgen und Einmalzah-
lungen angespart werden. 
Alle Einzahlungen auf dem 
Bausparkonto werden 
verzinst. In der Anspar-
phase ist der Zins auf das 
Guthaben meist niedriger 
als marktüblich und wird 
bei Vertragsabschluss fest-
geschrieben.

Für die Ansparphase wird 
keine konkrete Laufzeit 
festgelegt. Die bei Vertrags-
abschluss berechnete Bau-
spar-Laufzeit ist nur eine 
Richtschnur, die angibt, wie 
lange es mit den gewählten 
Regelsparbeiträgen dauert, 
das Mindestsparguthaben 
zu erreichen. Ändern sich 
die Raten, verändert sich 
natürlich auch die Länge 
der Ansparphase.

Bildquelle: Romolo Tavani / Shutterstock.com

Hinweis: Wer sich nur das Bauspargut-
haben auszahlen lässt, ist von dieser 
Verpflichtung zur wohnwirtschaftlichen 
Verwendung befreit. Er kann über das 
Geld frei verfügen und zum Beispiel 
auch ein Auto davon kaufen. Das gilt 
allerdings nicht immer: Wer den Bau-
sparvertrag mit staatlichen Förderun-
gen wie der Wohnungsbauprämie oder 
der Arbeitnehmersparzulage bedient 
hat, der darf auch das Guthaben nur für 
wohnwirtschaftliche Zwecke einsetzen. 
Ausnahmen gibt es für Verträge, die 
vor dem 1. Januar 2009 abgeschlossen 
wurden und für solche, bei denen der 
Vertragsnehmer bei Abschluss jünger 
als 25 Jahre war.
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Zuteilungsphase: Der Bausparvertrag 
kann genutzt werden
Die Zuteilungsphase beginnt nach 
Abschluss der Ansparphase. Mit der Zu-
teilungsreife des Bausparvertrags erhält 
die Bausparerin beziehungsweise der 
Bausparer das Anrecht, sich die gesamte 
Bausparsumme aus angespartem Gut-
haben und Darlehensbetrag auszahlen 
zu lassen. Damit der Bausparvertrag 
zuteilungsreif wird, müssen mehrere 
Kriterien erfüllt sein:

• Erreichen des vereinbarten Mindest-
sparguthabens 

• Erreichen der vereinbarten Mindest-
sparzeit (Mindestlaufzeit) 

• Erreichen einer bestimmten Bewer-
tungszahl.

Bildquelle: Andrey_Popov / Shutterstock.com

Bildquelle: rigsbyphoto / Shutterstock.com Das Erreichen des Mindestspargutha-
bens ist die wichtigste Voraussetzung, 
damit ein Bausparvertrag zuteilungsreif 
wird. Weitere Voraussetzungen für die 
Zuteilungsreife sind das Erreichen der 
vereinbarten Mindestsparzeit, also der 
vertraglich festgelegten Mindestdauer 
der Ansparphase, sowie einer bestimm-
ten Bewertungszahl. Mit Letzterer 
„benoten“ die Bausparkassen Sparleis-
tung und Spardauer des Bausparers. In 
sie fließen verschiedene Beurteilungs-
kriterien ein, unter anderem die bereits 
erreichte Höhe des Bausparguthabens, 
die Regelmäßigkeit der Sparleistungen, 
die bisherige Vertragslaufzeit und nicht 
zuletzt auch die verfügbaren liqui-
den Mittel der Bausparkasse. Anhand 
welcher Einzelkriterien und welcher 
Berechnungsmethode die Bewertungs-
zahl ermittelt wird, ist je nach Bauspar-
kasse verschieden. Auch kann die zu 
erreichende Mindestbewertungszahl je 
nach Bausparkasse und gewähltem Tarif 
eine andere sein.
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Tipp: 

Die Verbraucherzentrale rät, 
die Kündigungen von Bauspar-
verträgen zu prüfen. Weitere 
Informationen dazu finden Sie im 
Biallo-Ratgeber zu diesem Thema.

Wahlzuteilung – was ist das?
Manche Bausparkassen bieten auch 
Tarife mit sogenannter Wahlzuteilung 
an. Das bedeutet, dass der Kunde die 
Möglichkeit besitzt, nach einer ge-
wissen Laufzeit eine frühere Zuteilung 
des Bausparvertrags zu beantragen. 
Umsonst gibt es diese Wahlzuteilung 
jedoch nicht: In der Regel muss der Bau-
sparer dann entweder ein reduziertes 
Bauspardarlehen oder einen höheren 
Tilgungssatz als vereinbart in Kauf 
nehmen.

Bildquelle: Guy‘ s Art / Shutterstock.com

Hintergrund: Bauspardarlehen speisen 
sich aus den Einnahmen der Bausparer 
in der Gemeinschaft. Wann ein Bau-
spardarlehen zugeteilt werden kann, 
ist also auch vom Sparfleiß der ande-
ren Bausparer im Kollektiv abhängig. 
Deshalb können und dürfen Bauspar-
kassen nicht schon bei Vertragsschluss 
den genauen Zuteilungszeitpunkt des 
Darlehens nennen. Ob der Vertrag 
zuteilungsreif ist, erfährt der Einzelne 
daher immer erst durch eine Mitteilung 
der Bausparkasse.
 
In dieser Phase muss der Bausparkas-
senkunde außerdem die Entscheidung 
treffen, wie er mit dem Bausparvertrag 
weitermachen möchte. Folgende Mög-
lichkeiten bestehen:

• den Bausparvertrag einfach weiter 
besparen 

• sich das Bausparguthaben auszah-
len lassen 

• sich die Bausparsumme auszahlen 
lassen und das Bauspardarlehen in 
Anspruch nehmen 

• die Inanspruchnahme des Bauspar-
darlehens verschieben.

Es besteht also keine Verpflichtung, 
nach der Zuteilung das Darlehen abzu-
rufen. Allerdings darf die Bausparkasse 
den Vertrag dann zehn Jahre nach der 
Zuteilung kündigen.

https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/bausparvertraege-pruefen/
https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/bausparvertraege-pruefen/
https://www.biallo.de/verbraucherschutz/news/bausparvertraege-pruefen/


Seite 8

Tipp: 

Wer einen Bausparvertrag ab-
schließt, sollte nicht vergessen, 
einen Freistellungsauftrag für die 
Zinseinkünfte in der Ansparphase 
zu stellen. Denn bei den Zinsein-
künften handelt es sich um Kapital-
erträge, auf die Abgeltungssteuer 
anfällt. Mit einem Freistellungsauf-
trag kann man sich von der Abgel-
tungssteuer befreien lassen.

Bildquelle: ShutterOK / Shutterstock.com

Darlehensphase: Mit monatli-
chen Raten Schulden tilgen
Möchte der Bausparer nach der 
Zuteilung über die gesamte 
Bausparsumme verfügen, startet 
mit deren Auszahlung die Dar-
lehensphase. In dieser zahlt der 
Bausparer das Bauspardarlehen 
Rate für Rate zurück. Die Höhe 
des Bauspardarlehens ist die Dif-
ferenz zwischen der Bausparsum-
me und dem in der Ansparphase 
aufgebauten Bausparguthaben. 
Der Darlehenszins wurde bereits 
bei Abschluss des Bausparver-
trags festgelegt. Somit erfolgt die 
Tilgung des Bauspardarlehens 
mit einer regelmäßigen Rate 
zu einem vorab vereinbarten 
Sollzins. Dies macht die Rückzah-
lung transparent und verlässlich. 
Die Darlehensphase kann der 
Bausparkunde jederzeit und kos-
tenfrei durch Sondertilgungen 
verkürzen.

Zinssicherheit bis zur letzten 
Rate
Das Besondere beim Bausparen 
ist also, dass der Vertrag Zins-
sicherheit über die gesamte 
Laufzeit bietet. Denn bereits bei 
Vertragsschluss steht fest, welche Gut-
habenzinsen es während des Ansparens 
gibt und welche Darlehenszinsen auf 
das spätere Bauspardarlehen anfallen. 
Bausparverträge zählen damit zu den 
sichersten Anlage- und Finanzierungs-
formen überhaupt. 

Weil die Darlehen aus den Einnahmen 
des Bausparkollektivs bedient werden, 
besteht im Grunde auch kein Liquidi-
tätsrisiko. Über die gesetzliche Einla-
gensicherung sind Bausparguthaben 
außerdem bis zu 100.000 Euro bei einer 
Pleite der Bausparkasse abgesichert.
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Neben sicheren Zinsen bietet das Bau-
sparen einen weiteren wichtigen Plus-
punkt: Der Staat fördert es in Form von 
Prämien oder Zulagen. Denn ursprüng-
lich war das Bausparen dazu gedacht, 
Menschen mit geringerem Einkommen 
und wenig Eigenkapital zu einer eige-
nen Immobilie zu verhelfen. 

So fördert der Staat das Bausparen:

Riester-Bausparen (Wohn-Riester)
Riester-Förderberechtigte können jähr-
lich eine staatliche Zulage von maximal 
175 Euro auf einen Riester-Bausparver-
trag einzahlen. Zusätzlich gibt es eine 
Kinderzulage von 185 Euro für Kinder, 

die vor 2008 geboren wurden, und 
300 Euro für jüngere Kinder. Um 
die volle Zulagenhöhe zu erhalten, 
müssen jährlich vier Prozent des 
im Vorjahr erzielten Bruttoein-
kommens abzüglich der Zulagen, 
maximal jedoch 2.100 Euro, in den 
Vertrag fließen. Doch aufgepasst: 
Im Alter müssen die Förderbei-
träge samt Zinsen nachversteuert 
werden. So holt sich der Staat 
einen Teil der Förderung zurück.

Arbeitnehmersparzulage
Arbeitnehmer mit niedrigem 
Einkommen, die die Vermögens-
wirksamen Leistungen (VL) des 
Arbeitgebers in den Bausparver-
trag einzahlen, können von der 
Arbeitnehmersparzulage profitie-
ren. Die jährlichen Einkommens-
grenzen betragen 17.900 Euro des 
zu versteuernden Einkommens bei 
Alleinstehenden und 35.800 Euro 
bei Verheirateten beziehungswei-
se Verpartnerten. Die Zulage be-

läuft sich auf neun Prozent auf die jährli-
chen Sparbeiträge, maximal 470 Euro 
für Ledige und 940 Euro für Ehepaare. 
Der höchstmögliche Zuschuss beträgt 
somit bis zu 43 Euro (Alleinstehende) 
beziehungsweise 86 Euro (Verheiratete) 
im Jahr.

Staatliche Unterstützung beim Bausparen:  
Diese Fördergelder gibt es

Bildquelle: penofoto / Shutterstock.com

Lesetipp: 

Alles Wissenswerte rund um Ver-
mögenswirksame Leistungen (VL) 
enthält der Biallo-Ratgeber zum 
Thema “So funktioniert VL-Sparen”.

https://www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/vermoegenswirksame-leistungen/
https://www.biallo.de/geldanlage/ratgeber/vermoegenswirksame-leistungen/
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Wohnungsbauprämie
Wer einmal im Jahr die Wohnungs-
bauprämie beantragen möchte, muss 
ebenfalls Einkommensgrenzen unter-
schreiten: Das zu versteuernde Jahres-
einkommen muss unter 35.000 Euro für 
Alleinstehende und unter 70.000 Euro 
für Ehepaare oder Verpartnerte liegen. 
Gefördert werden pro Jahr Einzahlun-
gen von bis zu 700 Euro (Verheiratete 
bis 1.400 Euro) mit einer Prämie von 
zehn Prozent. Das entspricht einem Zu-
schuss von maximal 70 Euro für Allein-
stehende und 140 Euro für Ehepaare. 
Voraussetzung für den Erhalt der Prämie 
ist, dass das Geld nur für wohnwirt-
schaftliche Zwecke verwendet wird.

Bildquelle: Talaj / Shutterstock.com

Eigener Sparbeitrag 10.168,00 €

VL (40 Euro monatlich) 3.320,00 €

Guthabenzins 111,00 €

Bonus für junge Leute 200,00 €

Arbeitnehmer- 
sparzulage 298,00 €

Wohnungsbauprämie 490,00 €

Bausparguthaben  
am Ende der sieben-
jährigen Sparphase 14.076,00 €
Quelle: schwaebisch-hall.de, Schwäbisch Hall Tarif FuchsStart für 
Junge Leute.  Stand: September 2022

Rechenbeispiel zur Bausparförde-
rung
Vor allem junge Menschen mit gerin-
gem Einkommen profitieren von der 
Bausparförderung, wie das folgende 
Beispiel zeigt:

Ein 16-Jähriger schließt zum Beginn 
seiner Ausbildung einen Bausparvertrag 
mit einer Bausparsumme von 25.000 
Euro ab, den er monatlich mit 122,50 
Euro eigenem Geld bespart. 40 Euro 
monatlich kommen vom Arbeitgeber 
als VL hinzu. Weil er in der Ausbildung 
noch wenig verdient, liegt er unter allen 
Einkommensgrenzen und ist damit 
förderberechtigt. 

Nach rund sieben Jahren steht ihm ein 
Bausparguthaben von 14.076,00 Euro 
zur Verfügung und er hat Anspruch auf 
ein Bauspardarlehen über 10.924 Euro. 
Ohne die Förderung läge sein Guthaben 
lediglich bei 10.279 Euro.
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Bausparvertrag zur  
Immobilienfinanzierung

Da Bausparverträge größtenteils ledig-
lich über Bausparsummen von einigen 
Zehntausend Euro abgeschlossen 
werden, lässt sich mit ihnen meist nicht 
die gesamte für die Immobilienfinanzie-
rung benötigte Kreditsumme abdecken. 
So bilden Bausparverträge oft nur einen 
Teil der Finanzierung. Häufig kommen 
zusätzlich noch ein Annuitätendarlehen 
und/oder ein KfW-Förderdarlehen zum 
Einsatz.

Einen Bausparvertrag in eine Finanzie-
rung einzubauen, ist aber durchaus von 
Vorteil. So begnügen sich Bausparkas-
sen mit einer nachrangigen Besiche-
rung im Grundbuch. Dadurch kann die 
Bank eine erstrangige Besicherung er-
halten, was sich im Allgemeinen positiv 
auf die Zinskonditionen des Annuitä-
tendarlehens auswirkt. 

Tipp: 

Der Baufinanzierung-Vergleich 
von biallo.de zeigt auf einen Blick, 
welche Anbieter momentan die 
günstigsten Zinsen für Immobilien-
kredite bieten.

Klassischerweise schließt man einen 
Bausparvertrag mit dem Wunsch ab, 
sich später Wohneigentum anschaffen 
zu wollen. Durch die regelmäßigen 
Sparraten schafft man einen Kapital-
stock, um sich diesen Wunsch zu 
erfüllen. Das in einem Bausparvertrag 
angesparte Vermögen kann später als 
Eigenkapital angerechnet werden. Und 
je mehr Eigenkapital Immobilienkäufer 
mitbringen, desto günstigere Kredit-
konditionen können sie von Banken 
und Finanzdienstleistern erwarten.

Wann kann ein Bausparvertrag sinnvoll sein?
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Wer kurzfristig einen Finanzierungsbe-
darf für den Hausbau oder einen Haus-
kauf hat, für den eignen sich klassische 
Bausparverträge nicht, außer die Wahl 
fällt auf eine Sofortfinanzierung. Die 
Kombination aus Bausparvertrag und 
Vorfinanzierungskredit bietet zwar 
Zinssicherheit über einen langen Zeit-
raum, kann aber auch teurer als eine 
herkömmliche Finanzierung über ein 
Annuitätendarlehen der Bank sein. Es 
empfiehlt sich daher, immer mehrere 
Angebote einzuholen und miteinander 
zu vergleichen.

https://www.biallo.de/baufinanzierung/
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Bausparvertrag für Berufsanfänger
Sinnvoll kann der Abschluss eines Bau-
sparvertrags auch für Berufsanfänger 
sein. Diese verdienen meist noch nicht 
viel. Oft liegt ihr Einkommen unter den 
Grenzen für Arbeitnehmersparzulage 
und Wohnungsbauprämie, sodass sie 
die vollen Fördergelder fürs Bausparen 
erhalten. Zusätzlich können sie auch die 
Riester-Zulagen über einen speziellen 
Wohn-Riester-Bausparvertrag nutzen.

Junge Bausparer unter 25 Jahren haben 
gegenüber älteren noch einen weiteren 
Vorteil: Sie dürfen die Gelder aus der 
Wohnungsbauprämie einmalig frei 
verwenden, sind also mit ihrem Bau-
sparguthaben nicht an eine wohnwirt-
schaftliche Verwendung gebunden. 
Die Voraussetzung ist jedoch, dass sie 
den Bausparvertrag sieben Jahre lang 
bespart haben. Darüber hinaus ge-
währen Bausparkassen jungen Sparern 
zwischen 16 und 25 Jahren einmalige 
Bonuszahlungen als Startunterstützung.

Tipp: 

Einige Bausparkassen bieten 
spezielle Jugendtarife mit bei-
spielsweise höherer Guthabenver-
zinsung oder schreiben bei einem 
Bausparvertrag für Kinder und 
junge Leute die Abschlussgebühr 
gut und überweisen diese auf das 
Konto als Startkapital zurück. Einen 
solchen Jugendbonus findet man 
zum Beispiel bei BHW, Debeka, 
Signal Iduna und Schwäbisch Hall.

Bausparvertrag als Zinssicherungs-
instrument
Auch Menschen, die bereits Eigentümer 
einer Immobilie sind, können einen 
Bausparvertrag sinnvoll nutzen. Denn 
mit einem Bausparer lässt sich für die 
Zukunft vorbauen und ein besonders 
günstiges Darlehen für später sichern. 
Wer also jetzt schon weiß, dass er in 
Zukunft eine größere Summe benötigt, 
der kann sich mit einem Bausparvertrag 
Planungssicherheit verschaffen. 

Bildquelle: New Africa / Shutterstock.com
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Der Abschluss eines Bausparvertrags 
kann in jeder Phase des Immobilien-
kaufs oder Hausbaus sinnvoll sein. In 
der jetzigen Situation mit tendenziell 
steigenden Hypothekenzinsen bietet 
sich das Bausparen besonders auch mit 
Blick auf eine anstehende Anschluss-
finanzierung an. Die Idee dahinter: Mit 
dem Bausparvertrag wird nach Ablauf 
der meist zehn- oder 15-jährigen Zins-
bindung eines bestehenden Immobi-
liendarlehens die Restschuld ganz oder 
teilweise getilgt. Der Bausparer sichert 
sich auf diese Weise frühzeitig günstige 
Bauspardarlehenszinsen. Immobilien-
eigentümer können so ihre Anschluss-
finanzierung bis zu 15 Jahre im Voraus 
planen. Das ist weit langfristiger, als es 
mit einem Forward-Darlehen möglich 
wäre. Denn Forward-Darlehen können 
maximal 60 Monate im Vorhinein ab-
geschlossen werden. 

Zuteilungsreife beachten – 
das Timing ist wichtig

Doch das Modell funktioniert nur, wenn 
der Bausparvertrag im Vorfeld genau 
austariert wurde. Wichtig ist, dass Tarif 
und Bausparsumme so gewählt werden, 
dass der Vertrag zum Zeitpunkt des 
Kreditauslaufs in gewünschter Höhe 
zuteilungsreif wird – egal, ob eine 
vollständige Tilgung oder nur eine Teil-
tilgung der Restschuld mit der Bauspar-
summe geplant ist.

Das Problem: 
Die Zuteilungsreife des Bausparvertrags 
lässt sich im Vorhinein nur ungefähr 
timen. Denn das Zuteilungsdatum 
ist – wie bereits erwähnt – auch vom Er-
reichen der Bewertungszahl abhängig. 
Und der Zeitpunkt, wann die Zielbewer-
tungszahl erreicht ist, ist nicht sicher 
vorhersagbar, da das auch vom Spar-
fleiß der anderen Bausparer im Kollektiv 
abhängt. Ist der Bausparvertrag zum 
Zinsbindungsauslauf des bestehenden 
Darlehens noch nicht zuteilungsreif, 
kann zur Überbrückung eine mitunter 
teure Zwischenfinanzierung nötig 
werden.

Bausparvertrag muss bespart werden
Hinzu kommt, dass ein Bausparvertrag 
– anders als ein Forward-Darlehen – von 
Anfang an regelmäßig bespart werden 
muss. Die Sparraten muss der Haus-
eigentümer zusätzlich zu der Belastung 
aus der bestehenden Immobilienfinan-
zierung stemmen können.

Mit dem Bausparvertrag niedrige Zinsen  
für die Anschlussfinanzierung sichern
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Anschlussfinanzierung mit Sofortfi-
nanzierung

Steht die Anschlussfinanzierung schon 
in einigen Monaten an, bieten Bauspar-
kassen auch eine sogenannte Sofort-
finanzierung an. Dabei handelt es sich 
um eine Kombination aus Bausparver-
trag und Bankdarlehen. Der Immobi-
lienfinanzierer schließt parallel zu einem 
Bausparvertrag einen Vorfinanzierungs-
kredit (auch Vorausdarlehen genannt) 
ab, mit dem er den alten Immobilien-
kredit ablöst. Er zahlt dann anfangs für 
den Vorfinanzierungskredit lediglich die 
Zinsen und in der Regel keine Tilgung 
und bespart gleichzeitig monatlich den 
Bausparvertrag. Ist das Bauspardar-
lehen schließlich nach einigen Jahren 
zuteilungsreif, tilgt er mit der Bauspar-
summe den Vorfinanzierungskredit auf 
einen Schlag. Jetzt zahlt er nur noch das 
Bauspardarlehen ab.

Ein solches Modell bietet zwar Zins-
sicherheit, ist aber nicht unbedingt 
günstiger als ein Forward-Darlehen 
oder eine Prolongation beziehungswei-
se eine Umschuldung auf ein Darlehen 
einer anderen Bank. Ein Angebotsver-
gleich der verschiedenen Varianten ist 
daher unverzichtbar!

Beispielrechnung: 
Wie sich ein Bausparvertrag zur 
Anschlussfinanzierung nutzen lässt

Ob und in welcher Form ein Bauspar-
vertrag zur Anschlussfinanzierung 
sinnvoll ist, hängt immer auch von der 
jeweiligen Situation des Finanzierers ab, 
wie folgendes Beispiel verdeutlicht:

Familie Müller lebt seit fünf Jahren in 
ihrem neu gebauten Eigenheim. In 
rund fünf Jahren läuft die Zinsbindung 
ihres bisher bestehenden Immobilien-
darlehens aus. Der effektive Jahreszins 
des laufenden Darlehens beträgt 1,51 
Prozent. Momentan zahlen Müllers 
monatlich 750 Euro in den Kredit ein. 
In fünf Jahren – am Ende der verein-
barten Sollzinsbindung – beträgt die 
Restschuld voraussichtlich etwa 51.000 
Euro. Da Familie Müller davon ausgeht, 
dass die Immobilienzinsen in Zukunft 
steigen werden, lässt sie sich ein An-
gebot über einen Bausparvertrag zur 
Anschlussfinanzierung erstellen. Die 
Müllers möchten sich die günstigen Zin-
sen der Bausparkassen sichern.

Lesetipp: 

Weiterführende  
Informationen zu  
Prolongation und Umschuldung 
einer Baufinanzierung finden Sie 
online in unseren Ratgebern Pro-
longation beim Immobilienkredit 
und Umschuldung einer Immobi-
lienfinanzierung.

Bildquelle: akimov.de

https://www.biallo.de/baufinanzierung/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/prologation-immobilienkredit/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/prologation-immobilienkredit/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/umschuldung/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/umschuldung/
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Der Vorschlag der Bausparkasse:

• Die Familie bespart zusätzlich mo-
natlich mit 529 Euro einen Bauspar-
vertrag mit einer Bausparsumme 
von 51.000 Euro, der voraussichtlich 
in fünf Jahren zuteilungsreif wird.  

• Zur Zuteilung würde sie dann über 
ein Bausparguthaben von 28.750 
Euro verfügen.  

• Das Bauspardarlehen über 22.250 
Euro würden die Müllers danach 
mit einer monatlichen Rate von 255 
Euro rund acht Jahre lang abzahlen. 
Den effektiven Jahreszins für das 
Darlehen gibt die Bausparkasse mit 
2,32 Prozent an. 

Tipp: 

Ob Anleger, Modernisierer oder 
Immobilienkäufer – die Tarif-Vielfalt 
der Bausparkassen bietet für jeden 
Bauspartyp das passende Ange-
bot. Nutzen Sie unseren Bauspar-
vertrag-Vergleich um den für Ihr 
Vorhaben besten Bausparvertrag 
zu finden.

Für Familie Müller ist das Angebot trotz 
des günstigen Darlehenszinses jedoch 
keine Option zur Anschlussfinanzie-
rung, weil sie nur maximal 250 Euro 
monatlich zusätzlich zu ihrer jetzigen 
Belastung durch das Immobiliendarle-
hen leisten kann.

Deshalb entscheiden sie sich für den 
Abschluss eines kleineren Bauspar-
vertrags mit einer Bausparsumme von 
25.000 Euro.

• Nach fünf Jahren möchten sie mit 
dessen Zuteilung etwas mehr als 
die Hälfte ihrer Restschuld tilgen.  

• Danach werden sie das Bauspardar-
lehen mit einem effektiven Jahres-
zins von 2,68 Prozent monatlich mit 

einer Rate von 125 Euro 
abzahlen.

Sie sind sich sicher: Selbst 
wenn zum Zinsbindungs-

auslauf in fünf Jahren die 
Hypothekenzinsen durch-

schnittlich bei 5,00 Prozent 
lägen, könnten sie die An-

schlussfinanzierung der verbleibenden 
geringen Restschuld von dann nur 
mehr 26.000 Euro problemlos stemmen.

Bildquelle: Christos Georghiou / Shutterstock.com

https://www.biallo.de/bausparvertrag-vergleich/
https://www.biallo.de/bausparvertrag-vergleich/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/anschlussfinanzierung/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/anschlussfinanzierung/
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Angesichts der enorm gestiegenen 
Energiepreise und auch aufgrund der 
staatlichen Auflagen zur Modernisie-
rung von Immobilien zur Verbesserung 
der Energieeffizienz, rückt die Notwen-
digkeit, das Eigenheim energetisch auf 
Vordermann zu bringen, bei vielen Im-
mobilienbesitzern immer mehr in den 
Vordergrund. Doch eine energetische 
Sanierung wie die Wärmedämmung 
der Gebäudehülle oder der Austausch 
der Heizung kann teuer werden. Die 
wenigsten können eine solche Baumaß-
nahme mit dem Geld auf dem Konto 
bezahlen. Und genau für diesen Zweck 
bietet sich ebenfalls der Abschluss 
eines Bausparvertrags an. Denn der 
Immobilieneigentümer spart Kapital an 
und erhält zum Sanierungszeitpunkt 
ein günstiges Darlehen. Für Sanierer 
bietet das Bausparen aber noch weitere 
Pluspunkte:

Vorteil 1: 
Bei Energiesparmaßnahmen an Im-
mobilien liegt der Finanzierungsbedarf 
normalerweise zwischen 15.000 und 
50.000 Euro. Das sind kleinere Darle-
henssummen, bei denen viele Banken 
von vornherein abwinken oder nur 
gegen Zinsaufschlag Kredite gewähren. 
Für Bausparkassen hingegen gehören 
Verträge mit solch geringen Bauspar-
summen zum Tagesgeschäft.

Vorteil 2: 
Für kleinere Bauspardarlehen bis 50.000 
Euro ist kein Eintrag im Grundbuch 
erforderlich. Das spart Notarkosten. 
Bis Mitte 2021 lag die Grenze übrigens 
noch bei 30.000 Euro.

Im Trend: Bausparen für die energetische Sanierung
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Tipp: 

Sowohl für die energetische 
Sanierung als auch für den alters-
gerechten Umbau gibt es Förder-
gelder über die KfW-Bank oder 
das Bundesamt für Wirtschaft und 
Ausfuhrkontrolle (BAFA). Mehr 
Informationen zu den jeweiligen 
Fördermitteln finden Sie in unseren 
Ratgebern zum Energieeffizienten 
Sanieren und zum Altersgerechten 
Umbau.

Übrigens: Genauso vorteilhaft kann ein 
Bausparvertrag bei der Finanzierung 
eines altersgerechten Umbaus der Im-
mobilie sein.

Tipp: 

Die Bausparkasse Wüstenrot bietet 
energetischen Sanierern ein be-
sonderes Schmankerl. Bausparer 
bekommen einen Klimabonus von 
bis zu 300 Euro, wenn sie den Bau-
sparvertrag für eine energetische 
Sanierung verwenden. Das Extra-
geld gibt es, wenn das Bauspardar-
lehen mit den vereinbarten Raten 
vollständig getilgt wurde. Die Bau-
sparkasse belohnt damit Investitio-
nen in klimaschonende Bau- und 
Modernisierungsmaßnahmen.
Zusätzlich bietet Wüstenrot seit 
Kurzem zwei neue nachhaltige 
Bausparprodukte um klimaschüt-
zende Investitionen in Wohnim-
mobilien zu fördern: Die Wohndar-
lehen Klima Flex und Klima Classic 
sind im Vergleich zu herkömm-
lichen Darlehen um 0,1 Prozent 
günstiger.
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Bildquelle: akimov.de

https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/energieeffizient-sanieren-mit-foerdermitteln-der-kfw/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/energieeffizient-sanieren-mit-foerdermitteln-der-kfw/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/altersgerecht-umbauen/
https://www.biallo.de/baufinanzierung/ratgeber/altersgerecht-umbauen/
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Über biallo.de

Die Biallo & Team GmbH zählt mit ihren Portalen biallo.de und biallo.at zu den führen-

den Anbietern für unabhängige Finanz- und Verbraucherinformation.  

Wir bieten aktuelle journalistische Informationen zu den Themen 

• Geldanlage 

• Baufinanzierung, 

• Kredite, Konten & Karten 

• Verbraucherschutz 

• Rente & Vorsorge 

• Telefon & Internet 

• Energie & Recht 
 
• Soziales

Unsere Beiträge erscheinen in zahlreichen regionalen und überregionalen Tageszeitun-

gen. Nutzer profitieren zusätzlich von rund 70 unabhängigen, kostenlosen Rechentools 

und Finanzvergleichen, welche die Entscheidung bei vielen Geldfragen erleichtern. 

Im Girokonto-Vergleich sind rund 1.200 Banken und Sparkassen gelistet. Damit bietet 

biallo.de den größten Girokonto-Vergleich Deutschlands mit nahezu kompletter 

Marktabdeckung und regionaler Suchfunktion. Was die Erlösquellen angeht, sind wir 

transparent. Wie wir uns finanzieren, haben wir auf biallo.de in unseren redaktionellen 

Richtlinien transparent offengelegt.

Weitere Ratgeber

Das nachfolgende Impressum von biallo.de gilt auch für unsere Seiten auf

 Youtube Facebook Linkedin Twitter Instagram

https://www.biallo.de
https://www.biallo.de/redaktionelle-richtlinien/
https://www.biallo.de/redaktionelle-richtlinien/
https://de-de.facebook.com/biallo.de/
https://twitter.com/biallo_de
https://www.instagram.com/biallo.de
https://www.linkedin.com/company/biallo-&-team-gmbh
https://www.youtube.com/channel/UC9tf9xk_wGKzxXxrpbkt_IA
https://www.youtube.com/channel/UC9tf9xk_wGKzxXxrpbkt_IA
https://de-de.facebook.com/biallo.de/
https://www.linkedin.com/company/biallo-&-team-gmbh
https://twitter.com/biallo_de
https://www.instagram.com/biallo.de
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